
 
 

Protokollauszug 
aus der 

18. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 03.03.2021 

 
öffentlich 
Top 8.20 Stadt als Bühne - mit Open-Air Bespielung Kulturerlebnisse sicher ermögli-

chen 
21/SVV/0214 
ungeändert beschlossen 

 
Der Antrag wird namens der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE von der 
Stadtverordneten Dr. Zalfen eingebracht. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die eine dezen-
trale kulturelle Open-Air Bespielung der Stadt in den Sommermonaten entwickelt und 
plant. In die AG sollen über den FB Kultur alle relevanten Ämter sowie zentrale Akteure 
der Kulturszene einbezogen werden, um die operationellen Anforderungen für kulturelle 
Aktivitäten an etablierten und neuen Orten zügig und gemeinsam umzusetzen. 
 
Weiterhin sollen im Rahmen der Kulturförderung Open-Air Projekte und Darbietungen be-
sonders unterstützt werden. 
 
Ein Zwischenstand ist dem Kulturausschuss in seiner März-Sitzung 2021 zu berichten. 
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BESCHLUSS 
der 18. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 03.03.2021 

 
 Stadt als Bühne - mit Open-Air Bespielung Kulturerlebnisse sicher ermöglichen 

Vorlage: 21/SVV/0214 
 

  
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die eine 
dezentrale kulturelle Open-Air Bespielung der Stadt in den Sommermonaten 
entwickelt und plant. In die AG sollen über den FB Kultur alle relevanten Ämter 
sowie zentrale Akteure der Kulturszene einbezogen werden, um die operationellen 
Anforderungen für kulturelle Aktivitäten an etablierten und neuen Orten zügig und 
gemeinsam umzusetzen. 
 
Weiterhin sollen im Rahmen der Kulturförderung Open-Air Projekte und 
Darbietungen besonders unterstützt werden. 
 
Ein Zwischenstand ist dem Kulturausschuss in seiner März-Sitzung 2021 zu 
berichten. 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 08. März 2021  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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